
 

Einverständniserklärung  
für die Anfertigung und Veröffentlichung von Fotoaufnahmen nach §22 des Kunsturhebergesetzes im Auftrag 
der Stadtwerke Halle GmbH und ihrer Beteiligungsunternehmen.  

 

 

Fotothema:  

Datum:  
 

Wir sind damit einverstanden, dass die fotografischen Abbildungen der Kinder für werbliche Zwecke 

durch die Stadtwerke Halle GmbH und all ihre Beteiligungsunternehmen genutzt werden. Nach § 22 

des KUG (Kunsturhebergesetz) ist eine Veröffentlichung grundsätzlich nur zulässig, wenn zuvor die 

Einwilligung der Abgebildeten eingeholt wurde. (Allerdings ist nach § 23 KUG eine Einwilligung nicht 

erforderlich, wenn die abgebildeten Personen nicht den Motivschwerpunkt bilden, oder sie „Personen 

der Zeitgeschichte“ bzw. Teil einer Versammlung/Veranstaltung sind.) 
 

Die Fotoaufnahmen können für die Presse, die Kundenzeitung „SWH. Mein Magazin“, die 

Mitarbeiterzeitung „Im Gespräch“, im Internet, im Intranet, für Anzeigen, Informationsflyer, Plakate 

und Banner sowie im Social Media-Bereich genutzt werden.  
 

Die Abbildung darf durch die Stadtwerke Halle GmbH unbefristet und unentgeltlich verwendet 

werden. Damit sind alle weiteren Ansprüche abgegolten. Die erhobenen Daten dienen nur der 

rechtlichen Absicherung und werden nicht an Dritte weitergegeben.  
 

Klasse/Hortgruppe:  

Einrichtung:  

 
 

Für die Kinder der Klasse/Hortgruppe liegt in der Einrichtung eine Fotogenehmigung der Eltern vor.  
 

 
 
 
Lehrer/Erzieher:     

 Datum  Unterschrift  

     
 


